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Erste Verordnung zur Änderung der 
Achten Eindämmungsverordnung der Stadt Halle (Saale)
Aufgrund von § 16 Abs. 1 und 
2 der Fünfzehnten Verordnung 
über Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Ausbreitung des neuar-
tigen Coronavirus SARS-CoV-2 
in Sachsen-Anhalt (Fünfzehn-
te SARS-CoV-2-Eindämmungs-
verordnung - 15. SARS-CoV-2-
EindV) vom 23. November 2021 
(GVBl. LSA S. 516), zuletzt ge-
ändert durch die Sechste Ver-
ordnung zur Änderung der 
Fünfzehnten SARS-CoV-2-Ein-
dämmungsverordnung vom 
17.  Februar 2022, notverkündet 
am 17. Februar 2022 auf der In-
ternetseite https://coronavirus. 
sachsen-anhalt.de/index.php? 
id=65807&no_cache=1, in Ver-
bindung mit §§ 32, 28 Abs. 1 
und 3, 28a, 25, 29, 30 und 54 
des Gesetzes zur Verhütung und 
Bekämpfung von Infektions-
krankheiten beim Menschen (In-
fektionsschutzgesetz - IfSG) vom 
20.  Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
zuletzt geändert durch Artikel  1 
und 2 des Gesetzes zur Stär-
kung der Impfprävention gegen 
COVID-19 und zur Änderung 
weiterer Vorschriften im Zu-
sammenhang mit der COVID- 
19-Pandemie vom 10.  Dezem-
ber 2021 (BGBl. I S. 5162) wird 
verordnet:

§ 1

Die Achte Eindämmungsver-
ordnung der Stadt Halle (Saale) 
vom 24. Januar 2022, bekannt 
gemacht im Amtsblatt der Stadt 
Halle (Saale) vom 25. Janu-
ar 2022, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
Absatz 12 Satz 3 erhält folgende 
Fassung:
„„Nicht quarantänepflichtige“ 
Kontaktpersonen sind folgende 
fünf Personengruppen:
a) Personen mit einer Auf-
frischimpfung (Boosterimp-
fung), hierfür sind insgesamt drei 
Schutzimpfungen gegen das Co-
ronavirus SARS-CoV-2 erforder-
lich (auch bei jeglicher Kombi-
nation mit dem Impfstoff Janssen 
(=Johnson & Johnson)) 
b) Personen mit einer zweima-
ligen Schutzimpfung gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 ab 
dem 15. Tag bis zum 90. Tag nach 
der zweiten Schutzimpfung. Das 
Erfordernis einer zweiten Imp-
fung gilt auch für den Impfstoff 
Janssen (=Johnson & Johnson) 
c) geimpfte genesene Personen. 
Dieses sind 
- geimpfte Personen mit einer 
nachgewiesenen COVID-19- 

Durchbruchsinfektion und  
- genesene Personen, die mindes-
tens eine Schutzimpfung gegen 
das Coronavirus SARS-CoV-2 im 
Anschluss an eine nachgewiese-
ne COVID-19-Erkrankung erhal-
ten haben.
d) genesene Personen 
e) Personen mit einem spezifi-
schen positiven Antikörpertest 
und einer nachfolgenden Imp-
fung, ab der Impfung bis zum 
90. Tag nach der Impfung; diese 
Personen gelten nach dem Wort-
laut der entsprechenden Ausnah-
medefinition des PEI (vgl. https://
www.pei.de/impfstoffe/covid-19) 
als vollständig geimpft - eine Zu-
erkennung des Genesenen-Status 
ist mit dem Antikörpernachweis 
jedoch nicht verbunden.

Alle Schutzimpfungen dürfen nur 
mit einem in der Europäischen 
Union zugelassenen Impfstoff 
gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 erfolgt sein.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Satz 6 erhält folgen-
de Fassung:
„Bei Einwohnern, die in einem 
Krankenhaus, einer Pflegeein-
richtung oder Einrichtung der 
Eingliederungshilfe beschäftigt 
sind, wird dringend empfohlen, 
zur Testung ausschließlich einen 
PCR-Test durchführen zu lassen.“
b) In Absatz 3 wird nach Satz 1 
folgender neuer Satz 2 eingefügt:
„Bei Einwohnern, die in einem 
Krankenhaus, einer Pflegeein-
richtung oder Einrichtung der 
Eingliederungshilfe beschäf-
tigt sind, wird dringend empfoh-
len, zur Freitestung ausschließ-
lich einen PCR-Test durchführen 
zu lassen.“
c) Die bisherigen Sätze 2 und 3 
werden die Sätze 3 und 4.

3. § 4 wird wie folgt geändert:
Absatz 1 Satz 3 erhält folgende 
Fassung: 
„Die Quarantänepflicht nach 
Satz 1 gilt nicht für Einwohner 
die „nicht quarantänepflich-
tig“ im Sinne des § 1 Absatz 12 
sind; nicht quarantänepflichtige 
Einwohner sind jedoch bei co-
ronatypischen Symptomen inner-
halb dieses 10-tägigen Zeitraums 
verpflichtet, unverzüglich nach 
Symptombeginn einen POC-An-
tigen-Schnelltest in einer beauf-
tragten Teststelle durchführen zu 
lassen und bis dahin ihre Kontak-
te möglichst zu minimieren.“

4. § 5 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Satz 1 erhält folgen-

de Fassung: 
„(2) Die 10-tägige Quarantäne 
endet vorzeitig unmittelbar mit 
Vorliegen des negativen Tester-
gebnisses, wenn
- ein frühestens am 5. Tag der 
Quarantäne zur Freitestung bei 
der engen Kontaktperson durch-
geführter Test (PCR-Test oder 
zertifizierter Antigentest) ein 
negatives Ergebnis hat und   
- die enge Kontaktperson in den 
letzten 24 Stunden asymptoma-
tisch ist (sonst gilt Absatz 3) und   
- in der Schule, dem Hort oder 
der sonstigen Kindertagesein-
richtung eine regelmäßige (seriel-
le) Testung der Kinder oder Schü-
ler erfolgt und in Schulen und 
Horten für die engen Kontakt-
personen die Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Be- 
deckung in geschlossenen Räu-
men mindestens für die rest- 
lichen Tage des 10-Tages-Zeit-
raumes besteht.“
b) Absatz 4 erhält folgende neue 
Fassung:
„(4) Wenn der einzige Grund für 
die Quarantänepflicht der engen 
Kontaktperson die enge Kontakt-
situation mit einer positiv geteste-
ten Person ist, welche die gleiche 
Klasse bzw. Gruppe der Gemein-
schaftseinrichtung besucht, be-
steht keine Verpflichtung zur Ab-
sonderung in die Quarantäne für 
die engen Kontaktpersonen der 
jeweiligen Klasse/Gruppe, wenn 
ab Kenntnis dieses Umstandes 
und auch nach jeder Feststellung 
einer weiteren mittels PCR-Test 
bestätigten SARS-CoV-Infekti-
on in der jeweiligen Klasse bzw. 
Gruppe 

in Schulen und Horten:

- unverzüglich eine tägliche Tes-
tung mindestens an 5 Werktagen 
(hierzu zählen nur die Wochenta-
ge Montag – Freitag) erfolgt und 
die enge Kontaktperson an dieser 
Testung teilnimmt und
- an diesen 5 Werktagen von allen 
Personen in den jeweiligen Grup-
pen bzw. Klassen innerhalb ge-
schlossener Räume mindestens 
ein medizinischer Mund-Nasen-
Schutz getragen wird. Es wird 
empfohlen, bei Auftreten eines 
Infektionsfalls eine FFP2-Maske 
zu tragen.

in den sonstigen Kindertagesein-
richtungen:

- unverzüglich eine tägliche Tes-
tung mindestens an 5 Werktagen 
(hierzu zählen nur die Wochenta-
ge Montag – Freitag) erfolgt und

- die enge Kontaktperson an die-
ser Testung teilnimmt, oder er-
satzweise an diesen 5 Tagen zu 
Hause von einem Sorgeberech-
tigten getestet wird und das nega-
tive Testergebnis gegenüber der 
Kindertageseinrichtung täglich 
per Selbstauskunft eines Sorge-
berechtigten schriftlich bestätigt 
wird; alternativ kann auch ein 
Test in einer beauftragten Test-
stelle erfolgen (Gültigkeit des 
Tests beträgt 24 Stunden).

Den Beschäftigten von Kinder-
tageseinrichtungen wird emp-
fohlen, bei Auftreten eines In-
fektionsfalls anschließend an 
den nächsten 5 Tagen eine 
FFP2-Maske zu tragen.

Für Schulen, Horte und sonstige 
Kindertageseinrichtungen gilt:
Sofern die unverzügliche werk-
tägliche Testung nicht nahtlos an 
den nächsten 5 Werktagen erfolgt, 
z.B. aufgrund der Unterbrechung 
durch die Schulferien oder der 
Verweigerung der Testung durch 
die enge Kontaktperson, findet 
der Satz 1 für die hiervon betrof-
fenen Kontaktpersonen keine An-
wendung; Ausnahmen hiervon 
sind in Absprache mit dem Fach-
bereich Gesundheit möglich. Der 
Absatz 4 findet bei einem größe-
ren Ausbruchsgeschehen in einer 
Gemeinschaftseinrichtung keine 
Anwendung, sofern der Fachbe-
reich Gesundheit dieses im Ein-
zelfall entscheidet.“

5. In § 12 Absatz 2 wird die An-
gabe „22. Februar 2022“ durch 
die Angabe „19. März 2022“ er-
setzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Be-
ginn des 22. Februar 2022 in 
Kraft. 

Halle (Saale),
den 21. Februar 2022

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister
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